
KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GMBH

Allgemeine Einkaufsbedingungen der KAH (AEB)
Auftragnehmerin steht in diesen AEB sowohl für Auftragnehmer als auch Auftragnehmerinnen.

1. Allgemeines
1. Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der Kunst- 

und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
GmbH (KAH) berücksichtigen die allgemeinen Verhält-
nisse, die bei Vertragsschlüssen infolge ständiger Verga-
bepraxis gegeben sind. Es handelt sich um zusätzliche 
Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen 
(VOL/B). 

2. Durch Vereinbarung dieser AEB ist die VOL/B Bestand-
teil des Vertrages. Die VOL/B ist im Bundesanzeiger be-
kannt gegeben worden und gilt  in ihrer aktuellen Fas-
sung.

3. Bei  Auslandskäufen  findet  neben  diesen  Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen das „Übereinkommen der Verein-
ten  Nationen  über  Verträge  über  den  internationalen 
Warenkauf“ vom 11. April 1980 (BGBl. I 1989, S. 588 ff.) 
Anwendung, sofern das Übereinkommen im Bereich des 
ausländischen Vertragspartners ratifiziert worden ist.

4. Weitere,  die ausgeschriebene/bestellte Leistung betref-
fende Vertragsbedingungen, sind dem Anschreiben der 
Ausschreibung bzw. dem Auftrag zu entnehmen.

5. Durch Abgabe eines Angebotes, durch Auftragsbestäti-
gung, durch Annahme oder durch Ausführung einer Be-
stellung erkennt die Auftragnehmerin diese Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen an. Dies gilt, sofern die KAH diese 
im Zusammenhang mit einer Ausschreibung, einer An-
frage  oder  einer  Bestellung  mitgeteilt  hat. Im  Übrigen 
werden  die  Allgemeinen  Einkaufsbedingungen  durch 
Einstellung in das Internet unter
http://www.Bundeskunsthalle  .de/  kontakt/zentraleinkauf.htm   
allgemein bekannt gemacht, so dass in zumutbarer Wei-
se davon Kenntnis genommen werden kann und mit ih-
rer Anwendung gerechnet werden muss. Sie sind somit 
Vertragsbestandteil.  Mit  erstmaliger  Lieferung  zu  den 
vorliegenden Einkaufsbedingungen erkennt der Lieferant 
ihre ausschließliche Geltung auch für alle weiteren Be-
stellungen an.

6. Bedingungen  der  Auftragnehmerin  in  deren  AEB oder 
Auftragsbestätigung wird hiermit ausdrücklich widerspro-
chen.  Vorbehaltlose  Annahme von  Auftragsbestätigun-
gen oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung sol-
cher Bedingungen.

7. Auf allen Schriftstücken einschließlich Rechnungen sind 
Referenznummern, Zeichen und Datum von Schreiben 
der KAH anzugeben.

2. Ansprech- und Verhandlungspartner 
1. Ansprech- und Verhandlungspartner in Vertragsangele-

genheiten ist grundsätzlich der Zentraleinkauf der KAH. 
2. Der Zentraleinkauf kann andere Beschäftigte der KAH 

als  zuständigen  Ansprechpartner  benennen  und  er-
mächtigen,  bestimmte  Erklärungen  abzugeben  und 
Handlungen vorzunehmen. Mündliche Abreden sind nur 
gültig,  wenn  sie  von  der  KAH in  Schriftform  bestätigt 
werden.

3. Angebot, Bestellung und Auftragsbestätigung
1. Das Angebot ist zweifach und kostenlos abzugeben. Die 

Auftragnehmerin hat sich im Angebot bezüglich Menge, 
Beschaffenheit und Ausführung an die Anfrage oder an 
die Ausschreibung zu halten und im Falle einer Abwei-
chung ausdrücklich auf diese hinzuweisen. Sind Neben-
kosten im Preisangebot nicht enthalten, so sind sie ge-

trennt unter Angabe der Höhe auszuweisen. Die Auftrag-
nehmerin ist an ihr Angebot generell sechs Wochen bzw. 
bis zum Ende der in der Ausschreibung genannten Bin-
defrist  gebunden.  Bestellungen  sind  nur  verbindlich, 
wenn sie vom Zentraleinkauf der KAH schriftlich erteilt 
oder bestätigt werden. Dieses gilt  sowohl für kaufmän-
nisch/juristische,  als  auch  für  wissenschaftlich/techni-
sche  Vereinbarungen.  Eigenmächtige  Mehrleistungen 
der  Auftragnehmerin  werden  nicht  vergütet.  Es  bedarf 
nicht eines ausdrücklichen Widerspruchs bei der Abnah-
me.

2. Bestellungen sind von die Auftragnehmerin unverzüglich 
schriftlich zu bestätigen. Das Angebot kann nur binnen 
einer  Frist  von 14 Tagen angenommen werden,  wenn 
nicht etwas anderes vereinbart wurde.

3. Die KAH behält sich vor, die Bestellung zurückzuziehen, 
wenn die Bestätigung nicht innerhalb o.g. Frist eingeht. 
Nachträgliche Änderungen einer Bestellung sind nur mit 
Zustimmung der Beschäftigten des Zentraleinkaufs der 
KAH  verbindlich.  Mündliche  Abreden  sind  nur  gültig, 
wenn sie von der KAH in Schriftform bestätigt werden.

4. Preise
1. Die  vereinbarten  Preise  sind  –  soweit  keine  anderen 

schriftlichen  Vereinbarungen  getroffen  wurden  –  feste 
Preise ohne Mehrwertsteuer. Sie verstehen sich frei Ver-
wendungsstelle einschließlich Verpackung.

2. Fracht- und Verpackungskosten sowie andere Nebenko-
sten werden von der KAH nur übernommen, wenn diese 
ausdrücklich  vereinbart  worden  sind.  Bei  frachtfreier 
Rücksendung  der  Verpackung  an  den  Absender  sind 
mindestens  2/3  des  vereinbarten  Wertes  gutzuschrei-
ben.

3. Bei  der  Ermittlung der  Preise sind die  Bestimmungen 
der Verordnung PR 30/53 über die Preise bei  öffentli-
chen Aufträgen vom 21.11.1953 in der jeweils gültigen 
Fassung mit den Leitsätzen für die Preisermittlung auf 
Grund von Selbstkosten (LSP) anzuwenden.

4. Sind Vorauszahlungen vereinbart, so hat die Auftragneh-
merin als Sicherheit selbstschuldnerische Bürgschaften 
einer deutschen Großbank oder Großversicherung bei-
zubringen.

5. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag durch die KAH sind 
bereits  geleistete  Vorauszahlungen  zurückzahlen  und 
vom Tage der Auszahlung an mit 5 v. H. über dem jewei-
ligen Basiszinssatz zu verzinsen.

5. Vertragsabschluß
1. Vertragliche Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie 

schriftlich getroffen werden.
2. Den Vertrag betreffende mündliche Abreden sowie dies-

bezüglich  in  sonstiger  Textform abgegebene  Erklärun-
gen werden wirksam, wenn sie in der durch Absatz 1 be-
stimmten Form bestätigt werden. 

3. Unberührt bleiben zwingende gesetzliche Formvorschrif-
ten sowie das Recht der Vertragsparteien eine Beurkun-
dung zu verlangen. 

6. Ausführung des Vertrages, Beachtung von Vorschriften
1. Die Auftragnehmerin verpflichtet  sich bei  Erfüllung des 

Vertrages die einschlägigen gesetzlichen und behördli-
chen Vorschriften und Auflagen zu beachten. Die Liefe-
rung  oder  Leistung  muss  den  Sicherheits-,  Arbeits-
schutz-,  Unfallverhütungs-,  einschlägigen Norm-,  DIN-, 
VDE- und sonstigen Vorschriften entsprechen. Nach sol-
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chen Vorschriften erforderliche Schutzvorrichtungen hat 
die Auftragnehmerin innerhalb des vereinbarten Preises 
mitzuliefern. Hat die Auftragnehmerin Bedenken gegen 
die von der KAH gewünschte Art der Ausführung, so hat 
sie dies der KAH schriftlich anzuzeigen.

2. Die Auftragnehmerin haftet für die Umweltverträglichkeit 
der  Produkte  inkl.  Verbrauchsmaterial  und  alle  Folge-
schäden, die aus der Verletzung der gesetzlichen Ent-
sorgungspflichten entstehen. Dies gilt auch bei Zuliefe-
rungen oder Nebenleistungen Dritter. Die geltenden Si-
cherheitsdatenblätter sind mit der Lieferung zu überge-
ben. Falls diese nicht oder verspätet geliefert  werden, 
wird  die  KAH von  allen  Regressanforderungen  Dritter 
freigestellt. Das gilt auch für alle späteren Änderungen.

7. Zeichnungen, Unterlagen und Muster
1. Alle für den Gebrauch, die Instandhaltung oder Instand-

setzung der gelieferten Gegenstände erforderlichen Un-
terlagen  (Betriebsanleitung,  Zeichnungen,  Pläne  und 
dgl.)  hat die Auftragnehmerin der KAH rechtzeitig und 
kostenlos in vervielfältigungsfähiger Form zur Verfügung 
zu  stellen.  Durch  die  Übergabe  erklärt  die   Auftrag-
nehmerin,  dass  sie  voll  verfügungsberechtigt  ist  und 
Rechte Dritter nicht bestehen.

8. Qualitätssicherung und -prüfung 
1. Die  Anforderungen  an  das  betriebliche  Qualitätssiche-

rungssystem sind in der Leistungsbeschreibung enthal-
ten. 

2. Die Auftragnehmerin sichert der KAH zu, das vorgese-
hene Verfahren zur Qualitätssicherung einzuhalten und 
Änderungen anzuzeigen. 

3. Die KAH behält sich vor, das von der Auftragnehmerin 
praktizierte Qualitäts-Management-System zu prüfen. 

4. Die KAH ist berechtigt, sich vor Ort bei der Auftragneh-
merin über die vertragsgemäße Ausführung der Leistun-
gen auch während der  laufenden Produktion zu infor-
mieren, in die Ausführungsunterlagen Einsicht zu neh-
men und alle sonstigen erforderlichen Auskünfte zu ver-
langen. 

5. Die  KAH  ist  berechtigt,  chemische  und  physikalische 
Untersuchungen zwecks Prüfung der Einhaltung der ver-
traglich vereinbarten technischen Forderungen durch die 
Auftragnehmerin, durch öffentliche oder öffentlich aner-
kannte Fachinstitute vornehmen zu lassen, wenn diese 
Untersuchungen nicht durch den Prüfenden mit eigenen 
Mitteln oder mit Mitteln der Auftragnehmerin zweifelsfrei 
durchgeführt werden können. Die Kosten derartiger Un-
tersuchungen gehen zu Lasten der Auftragnehmerin. 

6. Für die von der Auftragnehmerin kostenlos für die Quali-
tätsprüfung zur  Verfügung zu stellenden werkseigenen 
Prüfeinrichtungen ist – falls eine amtliche Eichbescheini-
gung nicht vorliegt – die Messgenauigkeit der Prüfmittel 
auf Verlangen des Prüfers nachzuweisen. 

7. Anstelle der Qualitätsprüfung durch eine von der KAH zu 
benennende Person kann die Auftraggeberin die Vorlage 
eines Qualitätsprüfzertifikats nach DIN 55350-T18-4.2.2 
oder 4.2.1 von der Auftragnehmerin verlangen. 

8. Weitere Regelungen über die Qualitätsprüfung ergeben 
sich aus § 12 VOL/B. 

9. Die Prüfungen entbinden die Auftragnehmerin nicht von 
ihrer Gewährleistung und Haftung. Rechte kann die Auf-
tragnehmerin aus diesen Prüfungen nicht ableiten.

9. Lieferzeit
1. Die  Lieferzeit  beginnt  mit  dem Tag des  Eingangs  des 

Bestellschreibens bei der Auftragnehmerin. Vereinbarte 
Liefertermine  sind  genau  einzuhalten.  Verzögerungen 
hat die Auftragnehmerin unter Angabe der Gründe und 
der mutmaßlichen Dauer der KAH unverzüglich schrift-
lich  anzuzeigen.  Wird  die  Lieferzeit  überschritten,  so 
kann die KAH für jede vollendete Woche der Verspätung 

eine Vertragsstrafe von ½ v. H., höchstens jedoch 8 v. H. 
des Auftragswertes beanspruchen, es sei denn, die Auf-
tragnehmerin  hat  die  Gründe  für  die  Lieferzeitüber-
schreitung  nicht  zu  vertreten.  Verzug  der  Unter-
lieferanten der Auftragnehmerin fällt in den Risikobereich 
der Auftragnehmerin.

2. Eines  ausdrücklichen  Vorbehalts  auf  Geltendmachung 
der Vertragsstrafe bei Annahme der verspäteten Leistun-
gen bedarf es nicht.

3. Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche 
bleibt unberührt. Auf einen Schadensersatzanspruch der 
KAH wegen Nichterfüllung wird die verwirkte Vertrags-
strafe angerechnet.

10. Verpackung, Transport, Transportkosten 
1. Die Auftragnehmerin hat zum sicheren Transport geeig-

nete Packmittel unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen nach Art und Gewicht der Ware sowie des einge-
setzten Beförderungsmittels zu verwenden. 

2. Soweit Abkürzungen der Incoterms Verwendung finden, 
gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maßgeb-
liche Fassung bzw. Revision. 

3. Die Kosten für Packmittel und Transport trägt grundsätz-
lich die Auftragnehmerin.  Dies gilt  auch für Nebenkos-
ten,  wie  z.B.  Versicherungsgebühren,  Nachnahmepro-
vision,  Rollgelder,  Anschlussgebühren,  Standgeld  oder 
Gebühr für eine Transportkostenbescheinigung. 

4. Soweit  die  KAH die  Transportkosten  übernimmt,  (z.B. 
beim Versendungskauf i.S.v. § 447 BGB), hat die Auf-
tragnehmerin die Kosten bis zum Eingang bei der KAH 
kostenfrei zu verauslagen. Die Auswahl des Transport-
mittels und der Art des Transports nimmt die Auftragneh-
merin  nach  Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten  vor.  Im 
übrigen gilt § 6 VOL/B. 

5. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet bzw. der beauftragte 
Frachtführer ist durch die Auftragnehmerin zu verpflich-
ten, Verpackungen (i.S. der Verpackungsverordnung in 
der jeweils gültigen Fassung) bei Anlieferung kostenfrei 
von der KAH zurückzunehmen. Eine Übereignung von 
Packmitteln  findet  in  diesem Fall  nicht  statt.  Die  KAH 
kann jedoch noch bei Anlieferung verlangen, dass ihr die 
Packmittel, soweit darüber verfügt werden darf, übereig-
net werden. 

11. Lieferscheine
1. Die Auftragnehmerin fertigt zur Vorbereitung der Überga-

be des Leistungsgegenstandes die Lieferscheine. 
2. Je Auftragsnummer ist pro Empfänger ein Lieferschein 

zu fertigen. 
3. Je Teilleistung ist pro Empfänger ein Lieferschein zu fer-

tigen. 
4. Im Lieferschein ist die Auftragsnummer und ggf. die vor-

gegebene Warenkennzeichnung anzugeben. 
12. Übergabe

1. Die Übergabe der Leistungen erfolgt bei der im Auftrag 
angegebenen Lieferanschrift. Die KAH kann die Annah-
me verweigern, wenn die Leistung nicht vertragsgemäß 
ist.

2. Bei  Übergabe  hat  sich  die  Auftragnehmerin  den  Em-
pfang  des  Leistungsgegenstandes  auf  dem  Satz  Lie-
ferscheine bestätigen zu lassen. Eine Ausfertigung des 
Lieferscheins verbleibt bei der KAH, eine weitere behält 
die Auftragnehmerin. 

3. Führt  die  Auftragnehmerin  die  Anlieferung nicht  selbst 
durch, verpflichtet  sie den Erfüllungsgehilfen gem. Ab-
satz 2. 

13. Sicherheits- und Ordnungsvorschriften
1. Bei Lieferungen und Leistungen im Gelände und in den 

Räumen der KAH sind die Sicherheits- und Ordnungs-
vorschriften der KAH zu beachten (z.B. Merkblatt „Arbei-
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ten in der Kunst- und Ausstellungshalle“), die in diesem 
Falle Vertragsbestandteil sind. In Zusammenhang mit ei-
ner Lieferung im Gelände oder den Räumen bekannt ge-
wordene Informationen sind vertraulich zu behandeln.

14. Abnahme
1. Abnahme ist  die Erklärung der KAH, dass der Vertrag 

der Hauptsache nach erfüllt ist. § 13 VOL/B bleibt im üb-
rigen unberührt. 

2. Eine vorausgegangene Qualitätsprüfung ersetzt die Ab-
nahme nicht. 

3. Liegt  ein  wesentlicher  Sach-  oder  Rechtsmangel  (z.B. 
§§ 434, 435, 633 BGB) vor oder fehlt die Eignung für die 
nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung, kann die 
KAH oder der von ihr Beauftragte die Abnahme der Lei-
stung verweigern. 

4. Ist die Lieferung oder Leistung in vertragsgemäßem Zu-
stand erfolgt, oder sind festgestellte Mängel beseitigt, so 
wird sie abgenommen. Eine vereinbarte Abnahmefrist ist 
einzuhalten,  es  sei  denn,  die  Abnahme  wird  durch 
Schwierigkeiten verzögert, die die KAH nicht zu vertre-
ten hat. Im letzteren Fall verlängert sich die Abnahme-
frist um den Zeitraum der Verzögerung. Ist ein Probebe-
trieb vorgesehen, so wird die Abnahme nach einwand-
freiem Probelauf durch ein gemeinsames Abnahmepro-
tokoll ausgesprochen.

15. Eigentumsverhältnisse
1. Die  KAH  erwirbt  das  uneingeschränkte  Eigentum  am 

Gegenstand der Lieferung oder Leistung nach dessen 
Übergabe mit der Abnahme. Durch die Übergabe erklärt 
die Auftragnehmerin, dass sie voll verfügungsberechtigt 
ist und Rechte Dritter nicht bestehen.

2. Materialbeistellungen  jeder  Art  bleiben  Eigentum  der 
KAH. Sie sind als solches zu kennzeichnen und getrennt 
zu lagern, zu bezeichnen und zu verwalten. Erkennbare 
Mängel am beigestellten Material hat die Auftragnehme-
rin unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Werden Material-
beistellungen verarbeitet,  umgebildet,  mit  anderen Ge-
genständen  verbunden  oder  vermischt,  so  erwirbt  die 
KAH das alleinige Eigentum an der neuen Sache. Die 
Auftragnehmerin  verwahrt  diese  unentgeltlich  für  die 
KAH.  Eigentum  und  Urheberrecht  an  Unterlagen  der 
KAH, die er der Auftragnehmerin überlassen hat, verblei-
ben bei der KAH. Die Unterlagen sind auf Verlangen mit 
allen  Vervielfältigungen  unverzüglich  herauszugeben. 
Die Unterlagen der KAH dürfen nur für die im Rahmen 
des Vertrages festgesetzten Zwecke verwendet werden. 
Bei  Zuwiderhandlungen haftet  die  Auftragnehmerin  für 
den gesamten Schaden.

16. Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter 
1. Die  Auftragnehmerin  ist  verpflichtet  zu  prüfen,  ob ihre 

Leistung gegen gewerbliche Schutzrechte verstößt. Eine 
derartige Pflicht besteht für die KAH nicht. 

2. Eine Prüfungspflicht besteht auch dann, wenn eine Lei-
stungsbeschreibung  oder  andere  Spezifikationen  Ver-
tragsbestandteil geworden sind oder werden sollen. 

3. Stellt die Auftragnehmerin fest, dass die Ausführung der 
Leistung ohne die Verletzung gewerblicher Schutzrechte 
Dritter unmöglich ist, hat sie dies der KAH unverzüglich 
mitzuteilen. 

4. Die Auftragnehmerin stellt die KAH von Ansprüchen Drit-
ter aus etwaigen Verletzungen gewerblicher Schutzrech-
te frei und trägt die Kosten, die der KAH in diesem Zu-
sammenhang entstehen. 

17. Forderungsabtretung
1. Die Auftragnehmerin kann Forderungen gegen die KAH 

nur mit der schriftlichen Zustimmung der Beschaffungs-
stelle der KAH rechtswirksam abtreten.

18. Rechnung und Zahlung
1. Rechnungen sind stets  mit  Angabe der  Referenznum-

mer  der  KAH  zweifach  einzureichen.  Die  Mehr-
wertsteuer ist gesondert auszuweisen.

2. Zahlungs-  und  Skontofristen  beginnen  frühestens  am 
Tag nach einwandfreier Gesamtlieferung oder -leistung 
und  Eingang  der  entsprechenden  Rechnung.  Teilliefe-
rungen oder -leistungen werden grundsätzlich nur dann 
abgerechnet, wenn diese vertraglich vereinbart sind. Die 
Skontofrist beträgt 14 Tage. Sofern kein Skonto verein-
bart  wurde,  erfolgt  die  Begleichung  von  Rechnungen 
spätestens  30  Tage  nach  Fälligkeit  und  Zugang  der 
Rechnung. 

3. Fristen beginnen nicht zu laufen, wenn Verzögerungen 
in  der  Rechnungsbearbeitung  durch  die  Nichtangabe 
oder unvollständige Angabe durch die Auftragnehmerin 
eintreten,  z.B.  Fehlen  der  Referenznummer  der  KAH 
oder Fehlen der Ust.Ident.-Nr. der Auftragnehmerin.

4. Durch eine Zahlung wird die Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen der Auftragnehmerin nicht bestätigt. Die 
Auftragnehmerin ist  verpflichtet,  Überzahlungen an die 
KAH zurückzuerstatten. Sie kann sich nicht auf Verjäh-
rung oder Entreicherung berufen.

19. Gewährleistung
1. Die Auftragnehmerin haftet nach Maßgabe der gesetzli-

chen  Bestimmungen für  Rechts-  und  Sachmängel.  Er 
garantiert die sorgfältige und sachgemäße Erfüllung des 
Vertrages, insbesondere die Einhaltung der festgelegten 
Spezifikationen  und  sonstigen  Ausführungsvorschriften 
der KAH entsprechend dem neuesten Stand von Wis-
senschaft  und Technik, sowie die Güte und Zweckmä-
ßigkeit  der Lieferung hinsichtlich Material,  Konstruktion 
und Ausführung und der zur Lieferung gehörenden Un-
terlagen  (Betriebsanleitungen,  Zeichnungen,  Pläne  u. 
ä.). Die festgelegten Spezifikationen gelten als garantier-
te Eigenschaften des Gegenstandes der Lieferung oder 
Leistung.

2. Die  bei  der  Mängelbeseitigung  oder  der  Neulieferung 
von der Auftragnehmerin zu tragenden Kosten umfassen 
auch die Aufwändungen für Verpackung, Fracht und An-
fuhr, die zum Ab- und Einbau aufgewandte Arbeit, Reise-
kosten und die Durchführung der Mängelbeseitigung bei 
der KAH.

3. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt in 
der  Regel  24  Monate,  soweit  nicht  durch  gesetzliche 
Vorschriften eine längere Frist vorgesehen ist. Wird kei-
ne schriftliche Abnahmebestätigung ausgestellt,  so be-
ginnt sie zwei Wochen nach Eingang der Lieferung bei 
der KAH. Dies gilt auch für die Haftung der Unterliefe-
ranten für Sachmängel.

4. Für gelieferte Ersatzstücke,  Neulieferungen und Nach-
besserungsarbeiten haftet  die  Auftragnehmerin  wie  für 
den Gegenstand der Lieferung; die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche beginnt  nach Beseitigung der  bean-
standeten Mängel. Für Lieferteile, die wegen Sachmän-
geln  nicht  in  Betrieb  bleiben  konnten,  verlängert  sich 
eine laufende Verjährungsfrist um die Zeit der Betriebs-
unterbrechung.

5. Im Gewährleistungsfalle ist  die KAH berechtigt,  unent-
geltliche Nachbesserungen oder unentgeltliche Neuleis-
tungen binnen einer gesetzten angemessenen Frist zu 
beanspruchen. Für die Dauer einer Nachbesserung oder 
Instandsetzung ist die KAH auf ihr Verlangen durch Stel-
lung von Ersatz schadlos zu halten.

20. Pflichtverletzungen und Schadensersatz 
1. Bei Pflichtverletzungen der Auftragnehmerin finden die 

gesetzlichen Regelungen nach Maßgabe der §§ 7 und 
14 VOL/B Anwendung. Danach ist der entgangene Ge-
winn bei leicht fahrlässig verursachten Schäden nicht zu 
ersetzen. Verzugsschäden sind insofern nicht zu erset-
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zen, als sie durch von der KAH vorgeschriebene Unter-
auftragnehmerinnen verursacht wurden. 

2. Führen von der Auftragnehmerin zu vertretende Gründe 
zu einer Beendigung des Vertragsverhältnisses nach  § 
21 Abs.2 dieser AEB, hat diese der KAH hieraus entste-
hende Schäden zu ersetzen. 

3. Die KAH kann der Auftragnehmerin eine angemessene 
Frist  setzen,  mangelhafte Sachen zu beseitigen. Nach 
Ablauf der Frist kann die KAH diese Sachen unter Wah-
rung der Interessen der Auftragnehmerin auf deren Ko-
sten veräußern. 

21. Beendigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem 
Grund 

1. Bei wiederholter mangelhafter oder teilweise mangelhaf-
ter Erfüllung ist die KAH berechtigt, von sämtlichen mit 
der  Auftragnehmerin  geschlossenen  gleichartigen  Auf-
trägen zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

2. Die KAH kann vom Vertrag zurücktreten oder mit soforti-
ger Wirkung kündigen, 
a) wenn  die  Auftragnehmerin  ihre  Pflicht  zur  Ver-

schwiegenheit  oder  eine  ihr  auferlegte  Verpflich-
tung zur Geheimhaltung von Tatsachen, die ihr im 
Zusammenhang mit dem erteilten Auftrag bekannt 
geworden sind, verletzt. 

b) wenn ein vor der Serie zu fertigendes Muster auch 
nach  Fristsetzung  nicht  von  der  Auftragnehmerin 
vorgestellt wird. 

c) wenn ein vor der Serie gefertigtes Muster von der 
vertraglich vereinbarten Beschaffenheit so stark ab-
weicht, dass auch weitere Muster keine vertragsge-
mäße Leistung erwarten lassen. 

d) wenn über das Vermögen der Auftragnehmerin das 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetz-
liches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung man-
gels  Masse  abgelehnt  worden  ist  oder  die  ord-
nungsgemäße Abwicklung des Vertrages da Seite 
4 von 5 durch in Frage gestellt  ist,  dass er seine 
Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt. 

e) wenn  sich  die  Auftragnehmerin  im  Zuge  der  Be-
gründung  oder  Durchführung  des  Schuldverhält-
nisses  an  unzulässigen  Wettbewerbsbeschränk-
ungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) beteiligt hat. Dies umfasst 
insbesondere die Vereinbarungen mit Dritten über 
die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über 
zu  fordernde  Preise,  über  die  Entrichtung  einer 
Ausfallentschädigung  (Gewinnbeteiligung  oder 
sonstige Abgaben) sowie über die Festlegung der 
Empfehlung von Preisen. 

f) wenn Ausschlussgründe i.S.d. § 7 Nr. 5 c), d) und 
e) VOL/A vorliegen. Ausschlussgründe sind insbe-
sondere die Vorteilsgewährung im Sinne des § 333 
StGB, die Bestechung nach § 334 StGB sowie die 
vorsätzliche Abgabe von unzutreffenden Erklärun-
gen in Bezug auf Zuverlässigkeit sowie Fachkunde 
und Leistungsfähigkeit seitens der Auftragnehmer-
in. 

3. Weitere  gesetzliche  Regelungen,  insbesondere  das 
Recht zur Kündigung nach §§ 314, 626 BGB bleiben un-
berührt. 

22. Wirkungen  der  Vertragsbeendigung  aus  wichtigem 
Grund 

1. Im Falle der Kündigung ist die bisherige Leistung, soweit 
die  Auftraggeberin  für  sie  Verwendung  hat,  nach  den 
Vertragspreisen oder nach dem Verhältnis des geleiste-
ten Teils zu der gesamten vertraglichen Leistung auf der 
Grundlage  der  Vertragspreise  abzurechnen;  die  nicht 
verwendbare Leistung wird der Auftragnehmerin auf de-
ren Kosten zurückgewährt. 

2. Tritt die Auftraggeberin nach den Bestimmungen des § 
21 Abs.2 dieser AEB vom Vertrage zurück, sind von den 
Vertragsparteien erbrachte Leistungen zurückzugewäh-
ren. 

3. Im übrigen gilt § 7 Nr. 3 VOL/B; die gesetzlichen Rege-
lungen über den Rücktritt bleiben unberührt. 

23. Vertragsstrafe 
1. Werden Ausführungsfristen überschritten, ist die Auftrag-

geberin berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 
von Hundert pro Woche, höchstens jedoch 5 von Hun-
dert  des  gesamten  Auftragspreises  ausschließlich  der 
gesetzlichen Umsatzsteuer zu verlangen. 

2. Die Auftraggeberin ist berechtigt, die Vertragsstrafe ne-
ben der Erfüllung geltend zu machen. 

3. Wenn die Auftragnehmerin nachweisen kann, dass sie 
nur leichtes Verschulden bei einem Verstoß gegen Aus-
führungsfristen trifft oder nur ein geringer Schaden ent-
standen ist,  kann die Auftraggeberin von der Einforde-
rung der Strafe absehen. 

4. Weitergehende Ansprüche und Rechte bleiben vorbehal-
ten. 

24. Vertraulichkeit / Datenschutz
1. Die  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  den  Inhalt  des 

Vertrages Dritten nur mitzuteilen, wenn und soweit es für 
die Erfüllung des Vertrages notwendig ist. 

2. Die  Vorschriften  über  die  Ausführungsunterlagen  (§  3 
VOL/B) bleiben unberührt.

25. Werbematerial
1. Die Auftragnehmerin darf in Werbematerial auf geschäft-

liche Verbindungen mit der KAH nur mit deren ausdrück-
licher schriftlicher Zustimmung hinweisen.

26. Unwirksamkeit 
1. Die Unwirksamkeit einzelner Klauseln oder in Klauseln 

enthaltener Wertungen lassen die Wirksamkeit der an-
deren Klauseln oder der in diesen Klauseln enthaltenen 
weiteren  Wertungen  unberührt,  sofern  eine  inhaltliche 
Trennung erfolgen kann. 

27. Gerichtsstand
1. Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. Der Schriftverkehr mit der KAH muss in deutscher 
Sprache erfolgen. 

2. Der Gerichtsstand ist Bonn.

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 4 

D-53113 Bonn
Tel. +49 (0)228 – 9171– 0
Fax +49 (0)228 – 234154

http://www.bundeskunsthalle.de
Geschäftsführer: Dr. Robert Fleck,  Dr. Bernhard Spies

Vorsitzende des Kuratoriums: Ministerialdirektorin Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel
HRB Nr. 5096, Amtsgericht Bonn                      Umsatzsteuer ID Nr. DE811386971

Deutsche Bank Bonn, Konto 3177 177 BLZ 380 700 59
IBAN: DE 03380700590317717700, BIC: DEUT DE DK 380
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